
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/11/16 93/12/0326
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1994

Index

L70713 Spielapparate Niederösterreich

63/05 Reisegebührenvorschrift

Norm

RGV 1955 §39 Abs5;

SpielautomatenG NÖ 1982 §9;

Rechtssatz

Einer Kontrolle nach dem NÖ SpielautomatenG kommt kein solcher Grad der Besonderheit iSd § 39 Abs 5 RGV zu,

unabhängig davon, ob derartige Kontrollen häu;g oder unregelmäßig und in großen zeitlichen Abständen

vorgenommen werden. Darauf, daß die fragliche Mitwirkung der Gendarmerie in einem Landesgesetz normiert wird

kommt es ebensowenig an, wie auf den Umstand, daß nur wenige (und nicht alle) Gendarmeriebeamte für solche

Kontrollen ausgebildet wurden (weil auch damit das Ausmaß an Außergewöhnlichkeit, wie es sich aus § 39 Abs 5 RGV

ergibt, nicht aufgezeigt wird), zumal die Mitwirkung von Gendarmerieorganen in zahlreichen Landesvorschriften

vorgesehen ist und auch nicht allen Beamten dieselbe Schulung zuteil wird.
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